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versucht hatte — ab. Es erklirte, die Genfer Aufsichtsbehorde in Schuldbetrei-
bungssachen habe, als sie grundsitzlich von einem Drittel des Ehefrauenloh-
nes ausging, aber den beim Ehemann pfiandbaren Lohnbetrag auf Fr. 1300.-

ansetzte, kein Bundesrecht verletzt und keinen Ermessensfehler begangen.
Dr. R.B.

Die Priifung von Wirtschaftspatentgesuchen fiir
Diskotheken

Gesichtspunkte der Alkoholbekimpfung und des Jugendschutzes

(Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten)

Der Regierungsrat des Kantons Uri hat sich geweigert, einem Gesuchsteller
ein Patent fiir eine Diskothek mit Alkoholausschank im Kantonshauptort Alt-
dorf zuzusichern. Das Bundesgericht hat durch einen Entscheid seiner I1. Of-
fentlichrechtlichen Abteilung eine staatsrechtliche Beschwerde des Gesuch-
stellers im Sinne allgemein interessierender Erwédgungen gutgeheissen. Diese
setzen Massstidbe fiir die Behandlung solcher Gesuche, namentlich unter dem
Gesichtspunkte des Jugendschutzes.

Richtzahlen

Der Urner Regierungsrat geht von einer gesetzlich nicht festgelegten Richt-
zahl einer alkoholfiihrenden Wirtschaft auf 200 Einwohner aus. Obschon in
Altdorf ein solcher Betrieb auf rund 300 Einwohner entfillt, verwarf er das
Gesuch namentlich, weil er angesichts der Konzentration von Wirtschaften im
Dorfkern daselbst kein Bediirfnis nach einem weiteren Ausschanke sah. Da-
mit verstiess er gegen kein Gesetz und verliess er auch nicht den Rahmen, den
Artikel 32quater der Bundesverfassung den Kantonen fiir Einschrinkungen
der Handels- und Gewerbefreiheit im Interesse der Bekdmpfung des Alkohol-
missbrauchs setzt. Die Richtzahl von 200 Einwohnern ist ohnehin ungewdhn-
lich tief, und das Bundesgericht iiberpriift entscheidende 6rtliche Gegebenhei-
ten, die den kantonalen Behorden vertrauter sind, nur zuriickhaltend. Es ver-
mochte aus diesen Gesichtspunkten nicht gegen den Regierungsratsentscheid
vorzugehen.

Differenzierungspflicht

Da es sich aber nicht um ein Gesuch fiir einen gewohnlichen Alkoholwirt-
schaftsbetrieb mit angegliedertem Dancing, sondern um eine besondere Be-
triebsart handelte, war beim Abkldren der Bediirfnisfrage nicht nur zwischen
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alkoholfithrenden und alkoholfreien Betrieben zu unterscheiden. Vielmehr
musste der Regierungsrat auch zwischen Untergruppen dieser Hauptkatego-
rien differenzieren. Dies musste auch unter dem Blickwinkel des Kampfes ge-
gen den Alkoholmissbrauch gelten.

Die geplante Diskothek war dazu bestimmt, nur abends von 18 Uhr an ge-
offnet zu werden. Sie hitte sich von anderen alkoholfiihrenden Betrieben
deutlich unterschieden. Neben alkoholischen und alkoholfreien Getrinken
widren nur Snacks, keine eigentlichen Mahlzeiten, erhiltlich gewesen. Der Re-
gierungsrat konnte sich daher laut Bundesgericht nicht mit einer globalen
Priifung des Bediirfnisses nach einer weiteren Alkoholwirtschaft im allgemei-
nen begniigen und bemerken, dass eine Diskothek neben dem bestehenden
Dancing Altdorf als Fremdenort und Tagungszentrum kaum wesentlich for-
dern werde. Er hatte vielmehr das Bediirfnis nach einer Diskothek mit Aus-
schank zu priifen und diese Priifung nachzuholen.

Dabei konnte es nicht darauf ankommen, ob die kantonale Gesetzgebung
eine Patentart fiir einen derart eingeschriankten Gastgewerbebetrieb vorsieht.
Die Handels- und Gewerbefreiheit wiirde einen generellen Ausschluss einer
bestimmten Gewerbe-Untergruppe kaum erlauben.

Storungsquellen konkret klidren

Das Bundesgericht pflichtete den vom Regierungsrate gedusserten Bedenken
wegen Immissionen, namentlich Stérungen der Nachtruhe, an sich bei, hielt
aber eine konkrete Abklirung fiir erforderlich, die bisher unterblieben war.
Generelle Uberlegungen geniigten nicht. Die Frage der Offnungszeit iiber die
Polizeistunde hinaus kann ohnehin vom Problem der Patenterteilung getrennt
behandelt werden.

Jugend und Alkohol

Nicht rechtfertigen ldsst sich nach der Auffassung des Bundesgerichtes die
Verweigerung eines Wirtschaftspatentes fiir eine Diskothek allein aus Griin-
den des Jugendschutzes (Schutz vor der Droge Alkohol), die der Regierungs-
rat ins Feld gefiihrt hatte. Es liege in der Natur der Sache, dass ein Bediirfnis
nach einer Diskothek vor allem bei jungen Leuten besteht. Ist ein solches vor-
handen, so konne man die Bewilligung nicht unter Berufung auf die Anliegen
des Jugendschutzes verweigern, zumal im vorliegenden Fall der Regierungsrat
und der Beschwerdefiihrer davon ausgingen, die geplante Diskothek richte
sich an Personen iiber dem Alkoholschutzalter. Dieses ist in Uri gesetzlich auf
17 Jahre festgesetzt. Es erschien dem Bundesgericht auch zweifelhaft, ob der
Alkoholkonsum der jungen Leute dadurch gefordert werde, dass sie eine Dis-
kothek besuchen kénnen, anstatt sich in herkdmmlichen Wirtschaften zu tref-
fen, wo ihnen neben dem Jassen und Diskutieren nichts anderes iibrigbleibe
als zu trinken. Dr.R.B.

40



	Die Prüfung von Wirtschaftspatentgesuchen für Diskotheken

